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10. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

04.06.2020: Sozial- und Kulturausschuss 
23.06.2020: Hauptausschuss 
02.07.2020: Stadtrat

04.06.2020 
23.06.2020 
02.07.2020

zurückgestellt 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die 10. Änderungssatzung zur 
Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt).

Gesetzliche Grundlagen:



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Mit der 4. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) wurde § 3   
Abs. 7 neu gefasst. Die für Bestattungen geschlossenen Friedhöfe bzw. Friedhofsteile 
wurden textlich in die Friedhofssatzung aufgenommen.

Mit der Entwidmung einer Teilfläche des Friedhofes Maxdorfer Straße muss die Aufzählung 
der geschlossenen Grabfelder in Satz 2 entsprechend angepasst werden.






10. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


Aufgrund der §§ 5, 8, 11 und 45 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
05.04.2019 (GVBl. LSA S. 66), sowie der §§ 1 Abs. 1 und 25 Abs. 1 des Bestattungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (BestattG LSA) vom 05.02.2002 (GVBl. LSA S. 46), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 17.02.2011 (GVBl. LSA S. 136), hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in 
seiner Sitzung am 02.07.2020 folgende 10. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt 
Köthen (Anhalt) beschlossen: 


Artikel 1 


§ 3 Absatz 7 Satz 2 erhält folgende neue Fassung: 


Auf dem Friedhof Maxdorfer Straße sind die Grabfelder 7, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33a, 33b, 37a, 37b, 38, 38a, 38b, 39 geschlossen. 


Artikel 2 


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Köthen (Anhalt) in Kraft. 


Köthen (Anhalt), den 23.04.2020 


Bernd Hauschild 


Oberbürgermeister ( Siegel ) 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage1-Entwurf10AenderungFriedhofssatzung.pdf




Synopse zur 10.Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt)


Nr.: Wortlaut geltende Friedhofssatzung Änderungen durch 10.Änderungssatzung


1. § 3 Abs. (7) Vollständig geschlossen ist der Friedhof Geuz. Auf dem


Friedhof Maxdorfer Straße sind die Grabfelder 7, 8, 9, 18, 20, 21, 22,


23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33a, 33b, 34, 34a, 35, 36, 37a, 37b, 38,


38a, 38b, 39, 40, 41, NU 10, NU 11, NU 12, NU 13, NU 14, NU 15,


NU 16, NU 17 geschlossen. Auf dem Friedhof Hohsdorf ist Grabfeld 2


geschlossen. Auf dem Friedhof Löbnitz an der Linde sind die


Grabfelder 2 und 3 geschlossen. Auf dem Friedhof Zehringen ist das


Grabfeld 2 geschlossen. Auf dem Friedhof Porst ist, bis auf die


Familiengrabstätte Elze, das Grabfeld 1 geschlossen. Auf dem


Friedhof Baasdorf sind das Grabfeld 3, die Einzelgrabstätten des


Grabfeldes 4 und das Grabfeld 5 geschlossen.Einzelgrabstätten des


Grabfeldes 4 und das Grabfeld 5 geschlossen.


§ 3 Abs. (7)  Vollständig geschlossen ist der Friedhof Geuz. Auf dem 


Friedhof Maxdorfer Straße sind die Grabfelder 7, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 


23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33a, 33b, 37a, 37b, 38, 38a, 38b, 39 


geschlossen. Auf dem Friedhof Hohsdorf ist Grabfeld 2 geschlossen.  


Auf dem Friedhof Löbnitz an der Linde sind die Grabfelder 2 und 3 


geschlossen. Auf dem Friedhof Zehringen ist das Grabfeld 2 


geschlossen. Auf dem Friedhof Porst ist, bis auf die 


Familiengrabstätte Elze, das Grabfeld 1 geschlossen. Auf dem 


Friedhof Baasdorf sind das Grabfeld 3, die Einzelgrabstätten des 


Grabfeldes 4 und das Grabfeld 5 geschlossen.Einzelgrabstätten des 


Grabfeldes 4 und das Grabfeld 5 geschlossen.


1





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage2- Synopse.pdf


